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(57) Zusammenfassung: Die Erfindung geht aus von einer 
Kettensäge (2), mit einem Motor (20) und einem Getriebe 
(30), insbesondere einer Motor-Getriebe-Einheit (10), und 
einem Gehäuse (3), wobei der Motor (20) und das Getriebe 
(30) zumindest teilweise innerhalb des Gehäuses (3) ange-
ordnet sind, wobei das Getriebe (30) ein Planetengetriebe 
(30) aufweist, wobei das Planetengetriebe (30) zumindest 
ein drehfestes Hohlrad (32) und ein vom Motor (20) antreib-
bares Sonnenrad (31) und zumindest ein an einem Plane-
tenträger (34) gelagertes Planetenrad (37) aufweist.
Es wird vorgeschlagen, dass ein Kettenrad (41) zum Antrieb 
einer Sägekette (42) einstückig mit dem Planetenträger (34) 
ausgebildet ist. 



Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft eine Kettensäge, insbe-
sondere eine Kettensäge mit Elektroantrieb, bei-
spielsweise eine Einhandkettensäge, also eine Ket-
tensäge, die zumindest zur Bedienung mit einer 
Hand vorgesehen ist.

Stand der Technik

[0002] Aus dem Stand der Technik sind bereits Ket-
tensägen nach dem Oberbegriff des Anspruchs 1 
bekannt.

Offenbarung der Erfindung

[0003] Die Erfindung betrifft eine Kettensäge mit den 
Merkmalen des Anspruchs 1. Vorteilhafte Weiterbil-
dungen ergeben sich aus den abhängigen Ansprü-
chen.

[0004] Eine Aufgabe der Erfindung kann es sein, 
eine verbesserte Handwerkzeugmaschine in Form 
einer Kettensäge bereitzustellen. Diese kann kom-
pakter als die im Stand der Technik bekannten Ket-
tensägen ausgestaltet sein.

[0005] Die Erfindung geht aus von einer Ketten-
säge, mit einem Motor und einem Getriebe, insbe-
sondere einer Motor-Getriebe-Einheit, und einem 
Gehäuse, wobei der Motor und das Getriebe zumin-
dest teilweise innerhalb des Gehäuses angeordnet 
sind, wobei das Getriebe ein Planetengetriebe auf-
weist, wobei das Planetengetriebe zumindest ein 
drehfestes Hohlrad und ein vom Motor antreibbares 
Sonnenrad und zumindest ein an einem Planetenträ-
ger gelagertes Planetenrad aufweist.

[0006] Es wird vorgeschlagen, dass ein Kettenrad 
zum Antrieb einer Sägekette einstückig mit dem Pla-
netenträger ausgebildet ist

[0007] Die Kettensäge ist bevorzugt eine Einhand-
kettensäge. Der Motor ist bevorzugt ein Elektromo-
tor. Die Kettensäge weist insbesondere eine Motor- 
Getriebe-Einheit auf. Die Motor-Getriebe-Einheit 
kann zumindest teilweise innerhalb des Gehäuses 
angeordnet sein. Die Motor-Getriebe-Einheit weist 
insbesondere einen Elektromotor und ein Planeten-
getriebe auf. Es kann vorgesehen sein, dass das Pla-
netengetriebe eine Mehrzahl von am Planetenträger 
gelagerten Planetenrädern aufweist, beispielsweise 
zwei, drei oder vier Planetenräder. Ein Abtriebsele-
ment der Motor-Getriebe-Einheit, insbesondere ein 
Kettenrad zum Antrieb einer Sägekette, ist mit dem 
Planetenträger einstückig ausgebildet. Der Planeten-
träger ist mit einem Planetenträgerlager am 
Gehäuse gelagert, insbesondere drehbar gelagert. 
Unter einem drehfesten Hohlrad kann insbesondere 
verstanden werden, dass das Hohlrad in Umfangs-

richtung unverlagerbar ist, jedoch axial verlagerbar 
und/oder kipp- oder taumelbar relativ zur bzw. um 
die Drehachse ausgebildet ist. Dadurch können bei-
spielsweise Toleranzen ausgeglichen werden, Setz-
bewegungen ermöglicht werden und/oder eine Kraft- 
bzw. Reibungsarme Lagerung bzw. Abwälzung der 
Planeten und/oder des Planetenträgers erreicht wer-
den.

[0008] Eine solche Anordnung erlaubt eine komp-
akte Ausgestaltung der Kettensäge. Es kann vorge-
sehen sein, dass das Hohlrad ortsfest ist. Dies kann 
insbesondere bedeuten, dass das Hohlrad axial 
unverlagerbar ist, also axial nicht verlagert werden 
kann.

[0009] In einer Ausführungsform ist das Abtriebsele-
ment bzw. das Kettenrad einseitig belastet, wenn die 
Handwerkzeugmaschine bzw. Kettensäge in Betrieb 
ist. Eine solche einseitige Belastung kann beispiels-
weise durch eine Kette einer Kettensäge verursacht 
sein, es sind jedoch auch alternative Ausgestaltun-
gen einer Handwerkzeugmaschine denkbar, bei der 
das Abtriebselement einseitig belastet ist. In einer 
solchen Ausgestaltung kann insbesondere vorgese-
hen sein, dass das Abtriebselement bzw. das Ketten-
rad und der Planetenträger ausschließlich mit dem 
Planetenträgerlager gelagert sind, so dass insbeson-
dere kein weiteres Lager für den Planetenträger oder 
das Abtriebselement bzw. Kettenrad vorgesehen ist.

[0010] Es wird vorgeschlagen, dass eine Zentral-
welle mit einem ersten Zentralwellenlager am 
Gehäuse gelagert ist. Das Sonnenrad ist mit der 
Zentralwelle fest verbunden. Diese Verbindung 
kann insbesondere als Presspassung oder mit einer 
anderen Wellen-Naben-Verbindung ausgestaltet 
sein. Das erste Zentralwellenlager kann dabei ein 
Gleitlager oder ein Wälzlager, beispielsweise ein 
Kugellager sein. Der Motor kann insbesondere ein 
Elektromotor sein. Ein Rotor des Elektromotors 
kann mit der Zentralwelle fest verbunden sein. 
Diese Verbindung kann beispielsweise als Presspas-
sung, aber auch als Passfederverbindung oder der-
gleichen ausgestaltet sein. Ein Stator des Elektromo-
tors kann den Rotor zumindest teilweise, 
insbesondere vollständig umgeben oder umschlie-
ßen. Durch die Zentralwelle, die gleichzeitig mit 
dem Sonnenrad des Planetengetriebes verbunden 
ist, ergibt sich eine weitere Unterstützung des kom-
pakten Aufbaus der Handwerkzeugmaschine bzw. 
der Kettensäge.

[0011] Es wird vorgeschlagen, dass die Zentralwelle 
mit einem zweiten Zentralwellenlager am Planeten-
träger gelagert. Das zweite Zentralwellenlager kann 
insbesondere ein Wälzlager oder ein Gleitlager, bei-
spielsweise ein Kugellager sein. Dies ermöglicht 
einen stabilen Aufbau. Alternativ kann vorgesehen 
sein, dass die Zentralwelle nur über das Sonnenrad 
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des Planetengetriebes gelagert ist und kein eigenes 
zweites Zentralwellenlager vorgesehen ist.

[0012] Es wird vorgeschlagen, dass das zweite 
Zentralwellenlager zumindest teilweise, insbeson-
dere vollständig, in einem Innenbereich des Plane-
tenträgerlagers angeordnet. Insbesondere kann das 
Planetenträgerlager einen Innenzylinder aufweisen, 
in dem der Planetenträger zumindest teilweise ange-
ordnet ist. Das zweite Zentralwellenlager kann teil-
weise und insbesondere vollständig innerhalb des 
Innenzylinders des Planetenträgerlagers angeordnet 
sein. Das zweite Zentralwellenlager kann in einem 
Innenzylinder des Planetenträgers angeordnet sein.

[0013] Es wird vorgeschlagen, dass der Motor ein 
Elektromotor ist und der Rotor und das Sonnenrad 
zwischen dem ersten Zentralwellenlager und dem 
zweiten Zentralwellenlager angeordnet sind. Dies 
ermöglicht ebenfalls einen kompakten Aufbau der 
Handwerkzeugmaschine. In einer Ausführungsform 
sind der Rotor, das Lüfterelement und das Sonnen-
rad zwischen dem ersten Zentralwellenlager und 
dem zweiten Zentralwellenlager angeordnet.

[0014] Es wird vorgeschlagen, dass das Planeten-
rad am Planetenträger mittels eines Nadellagers 
gelagert. Dadurch kann eine Stabilität der Motors 
und Getriebes und/oder des Getriebes und des Ket-
tenrad, erhöht werden, insbesondere dann, wenn 
das Abtriebselement einseitig belastet ist, bevorzugt 
wenn die Handwerkzeugmaschine in Betrieb ist.

[0015] Es wird vorgeschlagen, dass der Motor ein 
Elektromotor ist und zwischen dem Rotor und dem 
Sonnenrad ein Lüfterelement angeordnet und mit 
der Zentralwelle verbunden. Das Lüfterelement 
kann dabei insbesondere mittels Presspassung mit 
der Zentralwelle verbunden sein. Das Lüfterelement 
kann insbesondere zu einer Kühlung des Elektromo-
tors beitragen und so den Wirkungsgrad des Elektro-
motors erhöhen. Durch die Anordnung zwischen 
Sonnenrad und Rotor kann die kompakte Ausgestal-
tung der Handwerkzeugmaschine unterstützt wer-
den.

[0016] Es wird vorgeschlagen, dass das Lüfterele-
ment in einem Lüftergehäuse angeordnet ist. Eine 
Öffnung des Lüftergehäuses ist mit einer Gehäuse-
öffnung des Gehäuses verbunden. Dies kann eine 
Lüftungswirkung verbessern.

[0017] Es wird vorgeschlagen, dass das Lüfterele-
ment ein Flügelrad ist. Dieses weist ein Befesti-
gungselement auf. Das Befestigungselement ist an 
der Zentralwelle befestigt, beispielsweise mittels 
Presspassung. Das Flügelrad ist am Befestigungs-
element befestigt. Das Befestigungselement kann 
dabei vom Flügelrad umspritzt oder umgossen sein. 
Das Flügelrad kann Kunststoff umfassen oder aus 

Kunststoff bestehen. Das Befestigungselement 
kann einen metallischen Zentrierring aufweisen 
oder ein metallischer Zentrierring sein.

[0018] Es kann eine weitere Gehäuseöffnung vorge-
sehen sein, die zur gleichen Seite wie die Gehäuse-
öffnung zeigt und zum Auswurf von Sägespänen 
geeignet ist. Bevorzugt weisen die Gehäuseöffnun-
gen einen Versatz entlang der Zentralachse zueinan-
der auf. Insbesondere ist eine oder mehrere der Geh-
äuseöffnungen dazu ausgebildet, Abluft entlang 
eines äußeren Handschutzbügelbereichs eines 
Handschutzes zu leiten. So kann erreicht werden, 
dass Sägespäne an einer die Handwerkzeugma-
schine haltenden Hand vorbeigeleitet werden.

[0019] Es wird vorgeschlagen, dass das Hohlrad 
zumindest eine radiale Auskragung aufweist, mit 
der eine Drehung des Hohlrades um eine Zentral-
achse zumindest eingeschränkt werden kann. Die 
Zentralachse kann dabei der Zentralwelle entspre-
chen und/oder eine zentrale Achse des Elektromo-
tors sein. Die radiale Auskragung ist insbesondere 
nach Außen angeordnet. Es können auch mehr als 
eine radiale Auskragung, beispielsweise zwei, drei 
oder vier radiale Auskragungen vorgesehen werden. 
Mit der radialen Auskragung oder den radialen Aus-
kragungen kann erreicht werden, dass das Hohlrad 
drehfest ist. Es kann vorgesehen sein, dass trotz der 
Auskragung insbesondere eine axiale Bewegung 
des Hohlrades und/oder eine Kippbewegung des 
Hohlrades und/oder eine Taumelbewegung des 
Hohlrades entlang der beziehungsweise um die 
Zentralachse ermöglicht sein kann.

[0020] Es wird vorgeschlagen, dass die Auskragung 
in einem Gegenelement des Gehäuses angeordnet 
ist. Das Gegenelement kann ein Formschlussele-
ment sein. Gegebenenfalls kann für jede radiale Aus-
kragung ein Gegenelement vorgesehen sein. Das 
Gegenelement kann als Nut parallel zur Zentralachs-
richtung im Gehäuse ausgebildet sein. Seitenwände 
der Nut verhindern ein Verdrehen der Auskragung 
um die Zentralachse. Die Nut kann jedoch eine axiale 
Bewegung der Auskragung ermöglichen. Die Aus-
kragung kann somit drehfest aber nicht ortsfest fixiert 
werden. Das Gegenelement kann insbesondere eine 
Bewegung des Hohlrades in Umfangsrichtung ein-
schränken, wobei ein Spiel in Axialrichtung möglich 
bleiben kann. Dadurch können beispielsweise Toler-
anzen kompensiert werden. Das Hohlrad kann relativ 
zur Zentrahlachse zumindest geringfügig kippen. 
Eine einseitige Belastung am Abtriebselement bzw. 
auf den Planetenträger und/oder auf die Planeten 
kann kompensiert werden. Ein klemmarmes Abwäl-
zen des Getriebes, insb. der Planetenräder kann 
ermöglicht werden. Insbesondere kann das Gegen-
element eine drehfeste aber nicht ortsfeste Auf-
nahme für die Auskragung bereitstellen.
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[0021] Es wird vorgeschlagen, dass die Kette bzw. 
Sägekette um ein Kettenblatt geführt. Die Zentral-
achse beziehungsweise die Zentralwelle steht im 
Wesentlichen senkrecht, insbesondere in einem 
Winkel zwischen 80 und 100 Grad, bevorzugt zwi-
schen 89 und 91 Grad, zum Kettenblatt.

[0022] Es wird vorgeschlagen, dass das erste Zent-
ralwellenlager in einer Zentralwellenlageraufnahme 
des Gehäuses angeordnet ist. Das Planetenträgerla-
ger ist in einer Planetenträgerlageraufnahme des 
Gehäuses angeordnet.

[0023] Ausführungsbeispiele der Erfindung werden 
anhand der folgenden Zeichnungen erläutert. In der 
schematischen Zeichnung zeigen:

Fig. 1 eine Ansicht einer Handwerkzeugma-
schine als Kettensäge;

Fig. 2 einen Querschnitt durch die Handwerk-
zeugmaschine;

Fig. 3 einen weiteren Querschnitt durch die 
Handwerkzeugmaschine;

Fig. 4 einen weiteren Querschnitt durch die 
Handwerkzeugmaschine;

Fig. 5 einen weiteren Querschnitt durch die 
Handwerkzeugmaschine; und

Fig. 6 einen weiteren Querschnitt durch die 
Handwerkzeugmaschine.

[0024] Fig. 1 zeigt eine Ansicht einer Handwerk-
zeugmaschine 1: Die Handwerkzeugmaschine 1 ist 
als Kettensäge 2 ausgestaltet. Die Handwerkzeug-
maschine 1 umfasst ein Gehäuse 3. Ein Motor 20 
und ein Getriebe 30 sind zumindest teilweise im 
Gehäuse 3 angeordnet, insbesondere als Motor 
-Getriebe-Einheit 10. Ferner ist in Fig. 1 eine Strom-
versorgung 8 dargestellt, in diesem Fall ausgestaltet 
als Akkumulator, insbesondere Wechselakkupack. 
Es kann alternativ auch vorgesehen sein, die Strom-
versorgung 8 mittels eines Stromkabels zu realisie-
ren. Ferner weist insbesondere das Gehäuse 3 der 
Handwerkzeugmaschine 1 einen Handschutz 9 auf. 
Mit der Motor-Getriebe-Einheit 10 kann die Hand-
werkzeugmaschine 1 angetrieben werden. Ist die 
Handwerkzeugmaschine 1 wie in Fig. 1 gezeigt als 
Kettensäge 2 ausgestaltet, kann insbesondere eine 
Sägekette 42 mit der Motor-Getriebe-Einheit 10 
angetrieben werden.

[0025] Fig. 2 zeigt einen Querschnitt durch die 
Handwerkzeugmaschine 1 der Fig. 1. Die Motor- 
Getriebe-Einheit 10 weist einen Elektromotor 20 
und ein Planetengetriebe 30 auf. Der Elektromotor 
20 kann beispielsweise über die in Fig. 1 gezeigte 
Stromversorgung 8 mit Gleichstrom oder Wechsel-
strom versorgt werden. Insbesondere handelt es 
sich bei dem Elektromotor 20 um einen EC-Motor. 

Prinzipiell könnte aber auch ein anderer Motor, bei-
spielsweise ein Verbrenner- oder Hydraulikmotor 
oder dergleichen die Handwerkzeugmaschine 1 
antreiben. Das Planetengetriebe 30 weist zumindest 
ein drehfestes Hohlrad 32, ein vom Motor 20 antreib-
bares Sonnenrad 31 und zumindest ein an einem 
Planetenträger 34 gelagertes Planetenrad 37 auf. 
Ein Abtriebselement 40 des Getriebes 20, insbeson-
dere der Motor-Getriebe-Einheit 30, ist hier ausge-
staltet als ein Kettenrad 41 zum Antrieb der Säge-
kette 42. Es ist mit dem Planetenträger 34 
verbunden, bzw. einstückig mit dem Planetenträger 
34 ausgebildet. Der Planetenträger 34 ist mit einem 
Planetenträgerlager 35 am Gehäuse 3 gelagert.

[0026] Es kann vorgesehen sein, dass das Hohlrad 
32 ortsfest ist. Dies kann insbesondere bedeuten, 
dass das Hohlrad 32 axial unverlagerbar ist, also 
axial nicht verlagert werden kann. Insbesondere 
kann vorgesehen sein, dass das Hohlrad 32 in der 
Ausgestaltung der Fig. 2 nicht nach links oder rechts 
bewegt werden kann. In einer anderen Ausgestal-
tung kann vorgesehen sein, dass das Hohlrad 32 
axial Spiel hat und Bewegungen nach links oder 
rechts in der Ausgestaltung der Fig. 2 zumindest in 
geringem Umfang möglich sind.

[0027] Es kann vorgesehen sein, dass das Plane-
tengetriebe 30 eine Mehrzahl von am Planetenträger 
34 gelagerten Planetenrädern 37 aufweist, beispiels-
weise zwei, drei oder vier Planetenräder 37. Hier sind 
drei Planetenräder 37 vorgesehen.

[0028] In einem Ausführungsbeispiel ist das 
Abtriebselement 40 einseitig belastet, wenn die 
Handwerkzeugmaschine 1 in Betrieb ist. Eine solche 
einseitige Belastung kann insbesondere durch die 
Sägekette 42 der Kettensäge 2 verursacht sein, es 
sind jedoch auch alternative Ausgestaltungen einer 
Handwerkzeugmaschine 1 denkbar, bei der das 
Abtriebselement 40 einseitig belastet ist. Das 
Abtriebselement 40 und der Planetenträger 34 kön-
nen ausschließlich mit dem Planetenträgerlager 35 
gelagert sein, so dass insbesondere kein weiteres 
Lager für den Planetenträger 34 vorgesehen ist.

[0029] Eine Zentralwelle 11 mit einem ersten Zent-
ralwellenlager 12 kann am Gehäuse 3 gelagert sein. 
Das Sonnenrad 31 kann mit der Zentralwelle 11 fest 
verbunden sein. Das erste Zentralwellenlager 12 
kann dabei ein Gleitlager oder ein Wälzlager, bei-
spielsweise ein erstes Kugellager 13 sein. Ein Rotor 
21 des Elektromotors 20 kann mit der Zentralwelle 11 
fest verbunden sein. Ein Stator 25 des Elektromotors 
20 kann den Rotor 21 zumindest teilweise umgeben. 
Die Verbindung zwischen dem Rotor 21 und der 
Zentralwelle 11 kann beispielsweise mittels einer 
Presspassung, aber auch als Passfederverbindung 
oder dergleichen ausgestaltet sein. Es kann vorge-
sehen sein, dass der Stator 25 den Rotor 21 vollstän-
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dig umgibt. Insbesondere kann der Stator 25 den 
Rotor 21 umschließen. Die Verbindung zwischen 
Sonnenrad 31 und Zentralwelle 11 kann insbeson-
dere als Presspassung oder mit einer anderen Wel-
len-Naben-Verbindung ausgestaltet sein. Durch die 
Zentralwelle 11, die gleichzeitig mit dem Sonnenrad 
31 des Planetengetriebes 30 und mit dem Rotor 21 
des Elektromotors 20 verbunden ist, kann sich ein 
kompakten Aufbaus der Handwerkzeugmaschine 1 
ergeben.

[0030] Der Rotor 21 kann Rotormagnete 22 umfas-
sen und der Stator 25 Statorwicklungen 26. Ein 
Bestromen der Statorwicklungen 26 kann insbeson-
dere eine Drehbewegung des Rotors 21 zur Folge 
haben.

[0031] Die Zentralwelle 11 kann mit einem zweiten 
Zentralwellenlager 14 am Planetenträger 34 gelagert 
sein. Das zweite Zentralwellenlager 14 kann insbe-
sondere ein Wälzlager oder ein Gleitlager, beispiels-
weise ein zweites Kugellager 15 sein. Dies ermög-
licht einen stabilen Aufbau. Alternativ kann 
vorgesehen sein, dass die Zentralwelle 11 nur über 
das Sonnenrad 31 des Planetengetriebes 30 gela-
gert ist und kein eigenes zweites Zentralwellenlager 
14 vorgesehen ist. Diese Ausgestaltung ist nicht in 
Fig. 2 gezeigt, ergibt sich jedoch, wenn das zweite 
Zentralwellenlager 14 weggelassen wird.

[0032] Das zweite Zentralwellenlager 14 kann 
zumindest teilweise in einem Innenbereich des Pla-
netenträgerlagers 35 angeordnet sein. Insbesondere 
kann das zweite Zentralwellenlager 14 vollständig in 
einem Innenbereich des Planetenträgerlagers 35 
angeordnet sein. Insbesondere kann das Planeten-
trägerlager 35 einen Innenzylinder aufweisen, in 
dem der Planetenträger 34 zumindest teilweise 
angeordnet ist. Das zweite Zentralwellenlager 14 
kann teilweise und insbesondere vollständig inner-
halb des Innenzylinders des Planetenträgerlagers 
34 angeordnet sein. Insbesondere kann vorgesehen 
sein, dass eine Schnittebene durch die Handwerk-
zeugmaschine 1, die senkrecht zur Zentralwelle 11 
steht (und außerdem senkrecht zur Zeichenebene 
der Fig. 2 ist), sowohl das Planetenträgerlager 35 
als auch das zweite Zentralwellenlager 14 schneidet. 
In einer solchen Anordnung ist das zweite Zentral-
wellenlager 14 zumindest teilweise in einem Innen-
bereich des Planetenträgerlagers 35 angeordnet.

[0033] Der Rotor 21 und das Sonnenrad 31 können 
zwischen dem ersten Zentralwellenlager 12 und dem 
zweiten Zentralwellenlager 14 angeordnet sein. Das 
Planetenrad 37 kann am Planetenträger 34 mittels 
eines Nadellagers 38 gelagert sein. Das erste Zent-
ralwellenlager 12 kann in einer Zentralwellenlager-
aufnahme 4 des Gehäuses 3 angeordnet sein. Das 
Planetenträgerlager 35 kann in einer Planetenträger-
lageraufnahme 5 des Gehäuses 3 angeordnet sein. 

Zwischen dem Rotor 21 und dem Sonnenrad 31 
kann ein Lüfterelement 51 angeordnet und mit der 
Zentralwelle 11 verbunden sein. Das Lüfterelement 
51 kann dabei insbesondere mittels Presspassung 
oder mittels einer Passfederverbindung mit der Zent-
ralwelle 11 verbunden sein. Das Lüfterelement 51 
kann insbesondere zu einer Kühlung des Elektromo-
tors 20 beitragen und so insbesondere den Wir-
kungsgrad des Elektromotors 20 erhöhen. Durch 
die Anordnung zwischen Sonnenrad 31 und Rotor 
21 kann die kompakte Ausgestaltung der Motor- 
Getriebe-Einheit 10 und damit der Handwerkzeug-
maschine 1 unterstützt werden.

[0034] Fig. 3 zeigt einen weiteren Querschnitt durch 
die Handwerkzeugmaschine 1 der Fig. 1 und 2 durch 
die in Fig. 2 mit A bezeichneten Schnittebene. Das 
Lüfterelement 51 kann in einem Lüftergehäuse 54 
angeordnet sein, wobei eine Öffnung 55 des Lüfter-
gehäuses 54 mit einer Gehäuseöffnung 6 des Geh-
äuses 3 verbunden ist. Dies kann eine Lüftungswir-
kung verbessern.

[0035] Das Lüfterelement 51 kann ein Flügelrad 52 
und ein Befestigungselement 53 aufweisen. Das 
Befestigungselement 53 kann an der Zentralwelle 
11 befestigt sein. Das Befestigungselement 53 kann 
an der Zentralwelle 11 beispielsweise mittels Press-
passung oder Passfederverbindung befestigt sein. 
Das Flügelrad 52 kann am Befestigungselement 53 
befestigt sein. Das Befestigungselement 53 kann 
dabei durch das Flügelrad 52 umspritzt oder umgos-
sen sein. Das Befestigungselement 53 kann einen 
metallischen Zentrierring aufweisen oder ein metall-
ischer Zentrierring sein. Das Flügelrad 52 kann 
Kunststoff umfassen oder aus Kunststoff gebildet 
sein, insbesondere eine Kunststoffverbundwerkstoff 
umfassen oder daraus gebildet sein.

[0036] In Fig. 3 ist eine weitere Gehäuseöffnung 56 
gezeigt, die zur gleichen Seite wie die Gehäuseöff-
nung 6 zeigt und zum Auswurf von Sägespänen 
geeignet ist. Bevorzugt weisen die Gehäuseöffnun-
gen 6, 56 einen Versatz entlang der Zentralachse 
zueinander auf. Insbesondere ist eine oder mehrere 
der Gehäuseöffnungen 6, 56 dazu ausgebildet, 
Abluft entlang eines äußeren Handschutzbügelbe-
reichs 57 eines Handschutzes 9 zu leiten. So kann 
erreicht werden, dass Sägespäne an einer die Hand-
werkzeugmaschine haltenden Hand vorbeigeleitet 
werden.

[0037] Fig. 4 zeigt einen weiteren Querschnitt durch 
die Handwerkzeugmaschine 1 der Fig. 1 bis 3 durch 
die in Fig. 2 mit B bezeichneten Schnittebene. Das 
Hohlrad 32 kann zumindest eine radiale Auskragung 
33 aufweisen, mit der eine Drehung des Hohlrades 
32 um eine Zentralachse zumindest eingeschränkt, 
insbesondere verhindert werden kann. Die Zentral-
achse kann dabei der Zentralwelle 11 entsprechen, 
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parallel zur Zentralwelle 11 angeordnet sein oder 
eine zentrale Achse des Elektromotors 20 sein. Die 
radiale Auskragung ist insbesondere nach Außen 
angeordnet. Sie weist insbesondere eine rechteckige 
Grundform auf. Es können auch mehr als eine 
radiale Auskragung 33, beispielsweise zwei, drei, 
vier oder mehr radiale Auskragungen 33, vorgese-
hen werden. Hier sind drei Auskragungen vorgese-
hen. Als Auskragung, als Ummantelung der Auskra-
gung oder anstatt der Auskragung, insbesondere als 
Ummantelung des Hohlrades, könnte alternativ auch 
ein elastisches Verbindungselement, insbesondere 
ein elastischer Ring, beispielsweise aus einem gum-
mielastischen Werkstoff, vorgesehen sein. Mit der 
radialen Auskragung 33 oder den radialen Auskra-
gungen 33 kann erreicht werden, dass das Hohlrad 
drehfest am Gehäuse 3 gehalten ist. Auch das 
Gegenelement 7 könnte elastisch ausgebildet sein, 
insbesondere axial und/oder auch radial zur Zentral-
achse, beispielsweise um eine geringfügige Bewe-
gung in axialer, radialer und/oder Umfangsrichtung 
des Hohlrades zu ermöglichen.

[0038] Die Auskragung 33 kann in einem Gegenele-
ment 7 des Gehäuses 3 angeordnet ist. Das Gegen-
element 7 kann ein Formschlusselement sein. Gege-
benenfalls kann für jede radiale Auskragung 33 ein 
Gegenelement 7 vorgesehen sein. Das Gegenele-
ment 7 kann insbesondere eine Bewegung des Hohl-
rades 32 in Umfangsrichtung einschränken, wobei 
insbesondere ein Spiel in Axialrichtung möglich blei-
ben kann. Dazu kann das Gegenelement 7 insbeson-
dere als Nut parallel zur Zentralachsrichtung ausge-
bildet sein.

[0039] Anstelle der radialen Auskragungen 33 und 
der Gegenelemente 7 kann auch vorgesehen sein, 
dass Gehäuseelemente in Ausnehmungen des Hohl-
rades 32 eingreifen und so ebenfalls eine Drehung 
des Hohlrades 32 um eine Zentralachse zumindest 
einschränken (nicht gezeigt).

[0040] Mit den radialen Auskragungen 33 und den 
Gegenelementen 7 oder alternativ mit den nicht 
gezeigten Gehäuseelementen und Ausnehmungen 
des Hohlrades 32 kann insbesondere eine Selbst-
zentrierung des Hohlrades 32 ermöglicht werden, 
so dass während eines Einlaufens, Anlaufens und/o-
der unter Belastung im Betrieb der Handwerkzeug-
maschine 1 ein gewisses Spiel vorliegt, so dass 
eine Wahrscheinlichkeit für eine Beschädigung des 
Planetengetriebes 30 verringert werden kann und 
so beispielsweise eine Lebensdauer der Handwerk-
zeugmaschine 1 erhöht werden kann. Die radialen 
Auskragungen 33 sind in Fig. 4 derart angeordnet, 
dass sie gleichmäßig über das Hohlrad 32 verteilt 
sind, hier also in einem Winkel von 120 Grad zuei-
nander angeordnet sind. Selbstverständlich sind 
auch andere Winkel möglich und es ist ferner mög-

lich, dass die radialen Auskragungen 33 nicht gleich-
mäßig verteilt sind.

[0041] Ein Übersetzungsverhältnis des Planetenge-
triebes 30 kann insbesondere zwischen 3 und 6 sein, 
beispielsweise 3,6 oder 4,6 oder 5,5. Dies kann 
bedeuten, dass sich das Sonnenrad 31 zwischen 
dreimal und sechsmal schneller dreht als der Plane-
tenträger 34, insbesondere 3,6-mal, 4,6-mal oder 
5,5-mal schneller. Das Übersetzungsverhältnis kann 
durch geeignete Wahl einer Anzahl von Zähnen des 
Hohlrades 32, Planetenrades 37 und/oder des Son-
nenrades 31 festgelegt werden.

[0042] Ebenfalls in Fig. 4 dargestellt ist, dass das 
Planetengetriebe 30 drei Planetenräder 37 mit drei 
Nadellagern 38 aufweist, die jeweils an einem Lager-
stift 39 angerordnet sind. Die Lagerstifte 39 können 
dabei in den Planetenträger 34 gesteckt sein, bei-
spielsweise als Presspassung, so dass die Lager-
stifte 39 fest mit dem Planetenträger 34 verbunden 
sind.

[0043] Fig. 5 zeigt einen weiteren Querschnitt durch 
die Handwerkzeugmaschine 1 der Fig. 1 bis 4 durch 
die in Fig. 2 mit C bezeichneten Schnittebene. Diese 
Schnittebene ist durch das Planetenträgerlager 35 
und das zweite Zentralwellenlager 14 geführt. Das 
Planetenträgerlager 35 und das zweite Zentralwel-
lenlager 14 teilen sich also zumindest die Schnitt-
ebene der Fig. 5, so dass das zweite Zentralwellen-
lager 14 zumindest teilweise innerhalb des 
Planetenträgerlagers 35 angeordnet ist. Insbeson-
dere kann das zweite Zentralwellenlager 14 vollstän-
dig innerhalb des Planetenträgerlagers 35 angeord-
net sein.

[0044] Fig. 6 zeigt einen weiteren Querschnitt durch 
die Handwerkzeugmaschine 1 der Fig. 1 bis 5 durch 
die in Fig. 2 mit D bezeichneten Schnittebene. Das 
Abtriebselement 40 ist ein Kettenrad 41. Das Ketten-
rad 41 treibt eine Kette 42 bzw. die Sägekette 42 an. 
In einem Ausführungsbeispiel, wie in Fig. 6 ebenfalls 
gezeigt, sind das Kettenrad 41 und der Planetenträ-
ger 34 einstückig ausgestaltet.

[0045] Die Kette 42 kann um ein Kettenblatt 43 
geführt sein. Die Zentralwelle 11 kann im Wesentli-
chen senkrecht zum Kettenblatt 43 stehen. Dies 
kann insbesondere bedeuten, dass ein Winkel zwi-
schen der Zentralwelle 11 und dem Kettenblatt 43 
zwischen 80 und 100 Grad, bevorzugt zwischen 89 
und 91 Grad, beträgt.

[0046] Obwohl die Erfindung im Detail beschrieben 
wurde, ist die Erfindung nicht auf die offenbarten Bei-
spiele eingeschränkt und andere Variationen hieraus 
können vom Fachmann abgeleitet werden, ohne den 
Schutzumfang der Erfindung zu verlassen.
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Patentansprüche

1. Kettensäge (2), mit einem Motor (20) und 
einem Getriebe (30), insbesondere einer Motor- 
Getriebe-Einheit (10), und einem Gehäuse (3), 
wobei der Motor (20) und das Getriebe (30) zumin-
dest teilweise innerhalb des Gehäuses (3) angeord-
net sind, wobei das Getriebe (30) ein Planetenge-
triebe (30) aufweist, wobei das Planetengetriebe 
(30) zumindest ein drehfestes Hohlrad (32) und ein 
vom Motor (20) antreibbares Sonnenrad (31) und 
zumindest ein an einem Planetenträger (34) gela-
gertes Planetenrad (37) aufweist, dadurch gekenn-
zeichnet, dass ein Kettenrad (41) zum Antrieb einer 
Sägekette (42) einstückig mit dem Planetenträger 
(34) ausgebildet ist.

2. Kettensäge (2) nach Anspruch 1, wobei das 
einstückig mit dem Planetenträger (34) ausgebildete 
Kettenrad (41) mit einem Planetenträgerlager (35) 
am Gehäuse (3) gelagert ist.

3. Kettensäge (2) nach Anspruch 1 oder 2, 
wobei das Kettenrad (41) einseitig belastet ist, ins-
besondere wenn die Kettensäge (2) in Betrieb ist.

4. Kettensäge (2) nach Anspruch 1 bis 3, wobei 
eine Zentralwelle (11) mit einem ersten Zentralwel-
lenlager (12) am Gehäuse (3) gelagert ist, wobei 
das Sonnenrad (31) mit der Zentralwelle (11) fest 
verbunden ist, insbesondere wobei der Motor (20) 
ein Elektromotor (20) ist und ein Rotor (21) des 
Elektromotors (20) mit der Zentralwelle (11) fest ver-
bunden ist, bevorzugt wobei ein Stator (25) des 
Elektromotors (20) den Rotor (21) zumindest teil-
weise umgibt.

5. Kettensäge (2) nach Anspruch 4, wobei die 
Zentralwelle (11) mit einem zweiten Zentralwellenla-
ger (14) am Planetenträger (32) gelagert ist.

6. Kettensäge (2) nach Anspruch 5, wobei das 
zweite Zentralwellenlager (14) zumindest teilweise 
in einem Innenbereich des Planetenträgerlagers 
(35) angeordnet ist.

7. Kettensäge (2) nach Anspruch 5 oder 6, 
wobei der Motor (20) ein Elektromotor (20) ist und 
ein Rotor (21) des Elektromotors (20) mit der Zent-
ralwelle (11) fest verbunden ist, wobei der Rotor (21) 
und das Sonnenrad (31) zwischen dem ersten Zent-
ralwellenlager (12) und dem zweiten Zentralwellen-
lager (14) angeordnet sind.

8. Kettensäge (2) nach einem der Ansprüche 4 
bis 7, wobei der Motor (20) ein Elektromotor (20) 
ist und ein Rotor (21) des Elektromotors (20) mit 
der Zentralwelle (11) fest verbunden ist, wobei zwi-
schen dem Rotor (21) und dem Sonnenrad (31) ein 

Lüfterelement (51) angeordnet und mit der Zentral-
welle (11) verbunden ist.

9. Handwerkzeugmaschine (1) nach einem der 
Ansprüche 1 bis 8, wobei das Planetenrad (37) am 
Planetenträger (34) mittels eines Nadellagers (38) 
gelagert ist.

10. Kettensäge (2) nach Anspruch 8, wobei das 
Lüfterelement (51) in einem Lüftergehäuse (54) 
angeordnet ist, wobei eine Öffnung (55) des Lüfter-
gehäuses (54) mit einer Gehäuseöffnung (6) des 
Gehäuses (3) verbunden ist, insbesondere wobei 
die Gehäuseöffnung (6) zur gleichen Seite wie eine 
weitere Gehäuseöffnung (56) zum Auswurf von 
Sägespänen geöffnet ist, bevorzugt wobei die Geh-
äuseöffnungen (6, 56) einen Versatz entlang der 
Zentralachse zueinander aufweisen, insbesondere 
wobei die Gehäuseöffnung (6, 56) dazu ausgebildet 
ist, Abluft entlang eines äußeren Handschutzbügel-
bereichs (57) eines Handschutzes (9) zu leiten.

11. Kettensäge (2) nach Anspruch 8 oder 10, 
wobei das Lüfterelement (51) ein Flügelrad (52) 
und ein Befestigungselement (53) aufweist, wobei 
das Befestigungselement (53) an der Zentralwelle 
(11) befestigt ist und wobei das Flügelrad (52) am 
Befestigungselement (53) befestigt ist.

12. Kettensäge (2) nach einem der Ansprüche 1 
bis 10, wobei das Hohlrad (32) zumindest eine 
radiale Auskragung (33) aufweist, wobei mit der 
Auskragung (33) insbesondere eine Drehung des 
Hohlrades (32) um eine Zentralachse zumindest 
eingeschränkt werden kann, bevorzugt wobei trotz 
der Auskragung (33) eine axiale Bewegung des 
Hohlrades (32) und/oder eine Kippbewegung des 
Hohlrades (32) und/oder eine Taumelbewegung 
des Hohlrades (32) entlang der beziehungsweise 
um die Zentralachse ermöglicht sein kann.

13. Kettensäge (2) nach Anspruch 12, wobei die 
Auskragung (33) in einem Gegenelement (7) des 
Gehäuses (3) angeordnet ist, bevorzugt wobei das 
Gegenelement (7) als Nut parallel zur Zentralachs-
richtung im Gehäuse (3) ausgebildet ist, insbeson-
dere wobei das Gegenelement (7) eine drehfeste 
aber nicht ortsfeste Aufnahme für die Auskragung 
(33) bereitstellt.

14. Kettensäge (2) nach Anspruch 1 bis 13, 
wobei die Sägekette (42) um ein Kettenblatt (43) 
geführt ist, wobei die Zentralwelle (11) im Wesent-
lichen senkrecht zum Kettenblatt (43) steht, bevor-
zugt zwischen 89 und 91 Grad.

Es folgen 6 Seiten Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen
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